
 

Ablauf eines Flächennutzungsplanverfahrens 
 
 
 

Aufstellungsbeschluss in den Gemeinderatsgremien und im  
Gemeinsamen Ausschusses (öffentlich) 

 

▼ 

 
Erstellen des Vorentwurfes 

 

▼ ▼ ▼ 

 
Vorgezogene Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach 
öffentlicher Bekanntmachung 

im Bürger-Info mit Info-
Veranstaltung und 14-tägiger 

Offenlage 
 

 
Anhörung der Fachbehörden 

und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 

 
Anhörung der 

Nachbargemeinden 

▼ ▼ ▼ 

 
Sammeln der Stellungnahmen und Erstellen den Entwurfes  

bzw. Abwägung 
 

▼ 

 
Billigung des Entwurfs in den Gemeinderatsgremien und im  

Gemeinsamen Ausschusses (öffentlich) 
 

▼ ▼ ▼ 

 
Offenlage nach öffentlicher 

Bekanntmachung im Bürger-
Info 

Dauer: 1 Monat 
 

 
Anhörung der Fachbehörden 

und sonstige Träger öffentlicher 
Belange 

 
Anhörung der 

Nachbargemeinden 

▼ ▼ ▼ 

 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen und Einarbeitung in den Entwurf  

bzw. Abwägung  
(bei Änderungen/Ergänzungen des Entwurfs evt. erneute Offenlage) 

 

▼ 

 
Feststellungsbeschluss in den Gemeinderatsgremien und im  

Gemeinsamen Ausschusses (öffentlich) 
 

▼ 

 
Genehmigung des Flächennutzungsplanverfahrens durch das Landratsamt Ortenaukreis 

 

▼ 

 
Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes  

durch öffentliche Bekanntmachung im Bürger-Info 
 

 
 Stand: 24.05.2017 

◄ 


